
  Entwurf vom 12.12.2023 

1 

Dekret über einen zusätzlichen Studienkredit für die 

Umsetzung der zweiten Etappe der Vollzugsplanung 2016–

2026 

vom ... 

Betroffene Erlasse (SGF Nummern): 

Neu: – 

Geändert: – 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates (FHG); 

gestützt auf das Dekret vom 28. Mai 2020 über einen Studienkredit für die 
Umsetzung der zweiten Etappe der Strafvollzugsplanung 2016–2026; 

gestützt auf die Botschaft 2022-DSJS-129 des Staatsrats vom 12. Dezember 
2023; 

auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

I. 

Art.  1 

1 Zur Finanzierung der vorbereitenden Studien für die Umsetzung der zweiten 
Etappe der Vollzugsplanung 2016–2026 bis zur SIA-Teilphase 41 
«Ausschreibung» wird bei der Finanzverwaltung ein zusätzlicher 
Studienkredit von 2'290'000 Franken zum Kredit des Grossen Rats vom 28. 
Mai 2020 (ASF 2020_065) eröffnet. 
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Art.  2 
1 Die erforderlichen Zahlungskredite werden unter der Kostenstelle EBEL-
3365/5040.000 in den jährlichen Finanzvoranschlag des Hochbauamts 
eingetragen und entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über den 
Finanzhaushalt des Staates verwendet. 

Art.  3 
1 Die Ausgaben für die Vorstudien werden in der Staatsbilanz aktiviert und 
gemäss Artikel 27 FHG abgeschrieben. 

II. 

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

III. 

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

IV. 

Dieses Dekret untersteht nicht dem Referendum. 

Es tritt mit seiner Annahme in Kraft. 
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